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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3976 / 87 DES RATES

vom 14 . Dezember 1987

zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf bestimmte Gruppen von
Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Luftverkehr

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 87 ,

auf Vorschlag der Kommission (*),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 3975 / 87 ( 4 ) legt die Einzelhei
ten der Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Luftfahrt
unternehmen fest . In der Verordnung Nr . 17 des Rates ( 5 )
sind die Einzelheiten der Anwendung dieser Regeln auf
Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen , die sich nicht direkt auf Flugdienste
beziehen , festgelegt .

Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages kann für nicht anwend
bar erklärt werden auf bestimmte Gruppen von Vereinba
rungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Ver
haltensweisen , welche die in Artikel 85 Absatz 3 festgeleg
ten Voraussetzungen erfüllen .

Gemäß Artikel 87 sollten durch Verordnung gemeinsame
Vorschriften zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3
erlassen werden . Gemäß Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe b )
sind in einer derartigen Verordnung die Einzelheiten der
Anwendung des Artikels 85 Absatz 3 festzulegen ; dabei ist
dem Erfordernis einer wirksamen Überwachung bei mög
lichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen .
Nach Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe d) sind in einer
derartigen Verordnung die Aufgaben der Kommission und
des Gerichtshofs gegeneinander abzugrenzen .

Für den Luftverkehr gelten bisher eine Reihe internationa
ler Übereinkommen , bilateraler Abkommen zwischen Staa
ten sowie bilateraler und multilateraler Vereinbarungen

zwischen Luftfahrtunternehmen . Die für einen größeren
Wettbewerb notwendigen Änderungen dieser internationa
len Regelungen sollten schrittweise erfolgen, um dem Luft
fahrtsektor genügend Zeit zur Anpassung zu lassen .

Die Kommission sollte die Möglichkeit erhalten , Artikel 85
Absatz 1 für bestimmte Gruppen von Vereinbarungen
zwischen Unternehmen , Beschlüssen von Unternehmens
vereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltens
weisen durch Verordnung für nicht anwendbar zu erklä
ren .

Es ist zu regeln , unter welchen besonderen Voraussetzun
gen und unter welchen Umständen die Kommission in
enger und ständiger Verbindung mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten diese Befugnisse ausüben
kann .

Es empfiehlt sich insbesondere , für bestimmte Gruppen von
Vereinbarungen , Beschlüssen und aufeinander abgestimm
ten Verhaltensweisen Gruppenfreistellungen zu gewähren .
Diese Freistellungen sind für eine begrenzte Zeit zu gewäh
ren , in der die Luftfahrtunternehmen sich auf mehr Wettbe
werb einstellen können. Die Kommission sollte in enger
Verbindung mit den Mitgliedstaaten den Umfang dieser
Freistellungen und die damit verbundenen Bedingungen
genau festlegen können .

Eine Freistellung kann nicht stattfinden , wenn die in Arti
kel 85 Absatz 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt
sind . Die Kommission sollte daher die Möglichkeit haben ,
die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen , wenn eine Verein
barung mit Artikel 85 Absatz 3 nicht zu vereinbarende
Wirkungen hat . Sie muß daher befugt sein , zunächst Emp
fehlungen auszusprechen und danach Entscheidungen zu
treffen .

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung von Arti
kel 90 des Vertrages .

Die Staats- und Regierungschefs haben auf ihrer Tagung im
Juni 1986 vereinbart , daß der Binnenmarkt im Luftverkehr
bis 1992 in Fortsetzung der Gemeinschaftsmaßnahmen zur
Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts
verwirklicht sein sollte . Mit dieser Verordnung wird
zusammen mit der Richtlinie 87 /601 /EWG des Rates vom
14. Dezember 1987 über Tarife im Fluglinienverkehr zwi
schen Mitgliedstaaten ( 6 ) sowie der Entscheidung 87 / 602 /
EWG des Rates vom 14 . Dezember 1987 über die Auftei

0 ) ABl . Nr . C 182 vom 9 . 7 . 1984 , S. 3 .
( 2 ) ABl . Nr. C 262 vom 14 . 10 . 1985 , S. 44 , ABl . Nr . C 190 vom
20 . 7 . 1987 , S. 182 , und ABl . Nr . C 345 vom 21 . 12 . 1987 .

( 3 ) ABl . Nr . C 303 vom 25 . 11 . 1985 , S. 31 , und ABl . Nr . C 333
vom 29 . 12 . 1986 , S. 27 .

( 4 ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
( 5 ) ABl . Nr . 13 vom 21 . 2 . 1962 , S. 204 / 62 . ( 6 ) Siehe Seite 12 dieses Amtsblatts .
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lung der Kapazitäten für die Personenbeförderung zwischen
Luftfahrtunternehmen im Fluglinienverkehr zwischen Mit
gliedstaaten und über den Zugang von Luftfahrtunterneh
men zu Strecken des Fluglinienverkehrs zwischen Mitglied
staaten ( J ) ein erster Schritt in diese Richtung unternom
men. Zur Erreichung des von den Staats- und Regierungs
chefs gesteckten Ziels wird der Rat zum Ablauf eines ersten
Zeitraums von drei Jahren weitere Liberalisierungsmaßnah
men bezüglich Kapazitätsaufteilung und Marktzugang
treffen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Verordnung gilt für den internationalen Luftverkehr
zwischen Flughäfen der Gemeinschaft .

— Konsultationen für die gemeinsame Erstellung von Vor
schlägen für die Tarife , Entgelte und Bedingungen für
die Beförderung von Fluggästen und Gepäck im Flug
linienverkehr , sofern die Konsultationen darüber auf
Freiwilligkeit beruhen , die Luftfahrtunternehmen nicht
an deren Ergebnis gebunden sind und die Kommission
und die Mitgliedstaaten , deren Luftfahrtunternehmen
betroffen sind , als Beobachter an allen diesen Konsulta
tionen teilnehmen können ;

— Zuweisung von Zeitnischen auf Flugplätzen und Pla
nung der Flugzeiten , sofern die Luftfahrtunternehmen
zur Beteiligung an solchen Vereinbarungen berechtigt
und die nationalen und multilateralen Verfahren für
solche Vereinbarungen transparent sind sowie etwaige
Auflagen und Aufteilungsvorschriften der einzelstaat
lichen oder internationalen Behörden und die von den
Luftfahrtunternehmen gegebenenfalls früher erworbe
nen Rechte dabei berücksichtigt werden ;

— den gemeinsamen Erwerb , die gemeinsame Entwick
lung und den gemeinsamen Betrieb von computerge
steuerten Buchungssystemen , welche die Flugzeiten ,
Buchungen und Flugscheinausstellung umfassen , durch
Luftfahrtunternehmen , unter der Voraussetzung, daß
die Luftfahrtunternehmen der Mitgliedstaaten gleichbe
rechtigten Zugang zu solchen Systemen haben , daß die
Leistungen der angeschlossenen Unternehmen in nicht
diskriminierender Weise erfaßt werden und daß sich
ferner jeder Beteiligte unter Einhaltung einer angemes
senen Kündigungsfrist von dem System zurückziehen
kann ;

— technische und betriebliche Tätigkeiten am Boden wie
z . B. Abziehen vom Finger , Betanken , Reinigen und
Sichern des Luftfahrzeugs ;

— Abfertigung der Fluggäste , des Postguts , der Fracht und
des Gepäcks auf Flughäfen ;

— Bordverpflegungsdienste .

Artikel 2

( 1 ) Unbeschadet der Durchführung der Verordnung
(EWG) Nr. 3975 / 87 und im Einklang mit Artikel 85
Absatz 3 des Vertrages kann die Kommission durch Ver
ordnung Artikel 85 Absatz 1 auf bestimmte Gruppen von
Vereinbarungen zwischen Unternehmen , Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimm
ten Verhaltensweisen für nicht anwendbar erklären .

( 2 ) Die Kommission kann solche Verordnungen insbeson
dere in bezug auf Vereinbarungen , Beschlüsse oder aufein
ander abgestimmte Verhaltensweisen erlassen , die einen der
folgenden Gegenstände betreffen :
— gemeinsame Planung und Koordinierung der für den
Fluglinienverkehr bereitzustellenden Kapazität , sofern
dies dazu beiträgt , die Flugdienste auf verkehrsschwä
chere Tagesstunden , verkehrsschwächere Zeiträume
oder verkehrsschwächere Flugstrecken zu verteilen, sich
jeder Partner ohne Vertragsstrafe von solchen Verein
barungen , Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen zurückziehen kann und seine Absicht ,
an dieser gemeinsamen Planung und Koordinierung für
künftige Flugplanperioden nicht teilzunehmen , nicht
länger als drei Monate vorher bekanntzugeben
braucht ;

— Teilung der Einnahmen aus dem Fluglinienverkehr ,
sofern die Übertragung 1 v . H. der poolfähigen Einnah
men des übertragenen Partners auf einer bestimmten
Strecke nicht übersteigt , der übertragende Partner keine
Kosten teilt oder übernimmt und die Übertragung als
Ausgleich für den Nachteil erfolgt , der dem empfangen
den Partner aus der Planung von Flügen in verkehrs
schwächeren Tagesstunden oder während verkehrs
schwächerer Zeiträume erwächst ;

( 3 ) Unbeschadet des Absatzes 2 legen diese Verordnungen
der Kommission die Gruppen von Vereinbarungen ,
Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltenswei
sen fest , für die sie gelten , und bestimmen insbesondere ,

a ) welche Beschränkungen oder Klauseln in den Vereinba
rungen , Beschlüssen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen enthalten sein dürfen ;

b ) welche Klauseln in den Vereinbarungen , Beschlüssen
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen ent
halten oder welche sonstige^ Bedingungen erfüllt sein
müssen .

Artikel 3

i 1 ) Siehe Seite 19 dieses Amtsblatts .
Verordnungen der Kommission nach Artikel 2 gelten bis
zum 31 . Januar 1991 .
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Artikel 4

Verordnungen nach Artikel 2 enthalten eine Bestimmung,
der zufolge sie für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnungen bereits bestehende Vereinbarungen , Be
schlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen rückwirkend
gelten .

Artikel 5

Die Kommission veröffentlicht vor dem Erlaß einer Ver
ordnung deren Entwurf und fordert alle betroffenen Perso
nen und Organisationen auf, sich innerhalb einer von der
Kommission festgesetzten angemessenen Frist von nicht
weniger als einem Monat zu äußern .

Artikel 6

Die Kommission konsultiert den gemäß Artikel 8 Absatz 3
der Verordnung (EWG) Nr . 3975 / 87 eingesetzten Beraten
den Ausschuß für Kartell- und Monopolfragen auf dem
Gebiet des Luftverkehrs , bevor sie einen Verordnungsent
wurf veröffentlicht und bevor sie eine Verordnung erläßt .

Artikel 7

( 1 ) Wenn die Beteiligten einer Bedingung oder Auflage ,
die mit einer Freistellung verbunden ist , welche durch eine
nach Artikel 2 erlassene Verordnung gewährt wurde , nicht
nachkommen , kann die Kommission zur Beendigung dieser
Zuwiderhandlung

— Empfehlungen an die Beteiligten richten und

— im Fall der Nichtbeachtung dieser Empfehlungen sei
tens der Beteiligten je nach Schwere der betreffenden

Zuwiderhandlung beschließen , daß sie entweder be
stimmte Verhaltensweisen zu unterlassen oder vorzu
nehmen haben , oder ihnen unter Entziehung der
gewährten Gruppenfreistellung eine Einzelfreistellung
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr . 3975 / 87 gewähren oder aber ihnen die gewährte
Gruppenfreistellung entziehen .

( 2 ) Gelangt die Kommission von sich aus oder auf Antrag
eines Mitgliedstaats oder einer natürlichen oder juristischen
Person , die ein berechtigtes Interesse geltend macht , zu der
Feststellung, daß in einem Einzelfall eine Vereinbarung, ein
Beschluß oder eine aufeinander abgestimmte Verhaltens
weise , für die eine Gruppenfreistellung gilt , die durch eine
nach Artikel 2 Absatz 2 erlassene Verordnung gewährt
wurde , dennoch Wirkungen hat , die mit Artikel 85
Absatz 3 nicht vereinbar oder nach Artikel 86 verboten
sind , so kann sie die Gruppenfreistellung für diese Verein
barungen , Beschlüsse oder aufeinander abgestimmten Ver
haltensweisen zurückziehen und gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EWG) Nr. 3975 / 87 alle geeigneten Maßnah
men treffen , um diese Zuwiderhandlungen abzustellen .

( 3 ) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 2 kann die
Kommission an die Beteiligten Empfehlungen für die
Abstellung der Zuwiderhandlungen richten .

Artikel 8

Der Rat entscheidet bis zum 30 . Juni 1990 auf Vorschlag
der Kommission , der vor dem 1 . November 1989 zu
unterbreiten ist , über die Überprüfung dieser Verordnung.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1988 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 14 . Dezember 1987 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

U. ELLEMANN-JENSEN


